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CXLVI . Perſiſche Landeshoheit . ( Fortſetzung . )

Der Hohenprieſter Jojakim , Eſther . (Fortſetzung . ) Esdra . Zweite

Rückkehr der Zuden nach Paläſtina.

§. 662 .

Esther 2, 1 —8 .

Der Zorn des Königs legte ſich allmälig wieder , ſo daß ſeine ver⸗

trauten Beamten , als ſie ihn einige Zeit darnach bei genauerer Beobach⸗

tung öfters in Gedanken mit ſehnſüchtiger Erinnerung an die verſtoßene

Vaſthi beſchäftigt fanden , ihm den Vorſchlag machten , in ſeinem ganzen

Reiche eine Art Aushebung neuer ſchöner Jungfrauen für ſeinen Harem

veranſtalten zu laſſen , und unter den ihm nach vorausgegangener geeig⸗

neter Ausſchmückung vorgeführten Frauen diejenige , welche ihm am

meiſten gefiele, ſodann an Vaſthi ' s Stelle zur Königin zu erheben . Dieſer

gemachte Vorſchlag wurde von dem Könige gebilligt , und bei der ver⸗

anſtalteten Nachſuchung nach ſchönen Frauen auch Eſther , die angenom⸗

mene Tochter des Mardochäus , ihrer ausgezeichneten Schönheit wegen

unter die Zahl der dem Könige zur Muſterung ausgewählten Bewer⸗

berinen mit aufgenommen .

Die im Paragraphen geſchilderte perſiſche Landesſitte zeugt allerdings
von einer vorherrſchenden Geringachtung des weiblichen Geſchlechtes über⸗

haupt . Indeſſen gehen erfahrungsgemäß die Frauen überall ſo vollſtändig
rückhaltslos auf die herrſchenden Meinungen ein , daß ſich vorausſetzen

läßt , daß eine junge Perſerin das Schickſal , lebenslänglich in den Harem

eingeſperrt zu werden , gar nicht ſo drückend werde empfunden , ſondern

vielmehr im Gegentheil darin eine lebenslängliche ehrenvolle Verſorgung ,

was es in gewiſſem Sinne auch wirklich war , werde erblickt haben .

§. 663 .

Esther 2, 9 — 14. 19. 20.

Jede dem Könige der Reihe nach darzuſtellende Jungfrau mußte ſich

erſt ſechs Monate lang mit Morrhenöl ſalben , und ſechs Monate darnach

beſtimmte andere wohlriechende Salben gebrauchen , wornach ſie überdieß

an dem Tage , an welchem die Reihe der Vorführung an ſie kam , mit

allem , was ſie zu ihrem weiteren Schmucke verlangte , von dem Käm⸗

merer des ihnen angewieſenen Hauſes verſehen , ſobald ſie aber des anderen

Morgens von dem Könige entlaſſen war , in dem Harem der königlichen

Concubinen verſchloſſen wurde . Bevor Mardochäus ſeine Pflegetochter

Eſther in das Haus der auserleſenen Jungfrauen überlieferte , ſchärfte
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er ihr ſtrenge ein, ihr Volk und Vaterland geheim zu halten , ein Verbot ,
welches dieſelbe auch mit kindlichem Gehorſam pünktlich beobachtete . Um
ihr jedoch die Bewahrung des ihr auferlegten Geheimniſſes auf der an⸗
deren Seite zu erleichtern , verſäumte Mardochäus keinen Tag , an welchem
er nicht im Vorhofe des erwähnten Hauſes auf⸗ und abging , bis er

irgend Jemanden traf , bei welchem er ſich nach Eſther ' s Wohlbefinden
erkundigen , und ihr nach Umſtänden auch von ſeiner Seite Botſchaft aus⸗

richten laſſen konnte .

§. 664 .

1. Esdra 7, 7. 10 —28. 3. Esdra 8, 1 — 29.

Um die gleiche Zeit — es war nämlich über den Vorbereitungen
zur Auswahl einer neuen Königin bereits das Jahr 3640 „ das ſiebente
Regierungsjahr des Königs angebrochen — erhielt der jüdiſche Prieſter
Esdra , ein zu Babylon wohnhafter Abkömmling aus der hohenprieſter⸗
lichen Familie des Phinees , des Sohnes Aaron ' s (Gergl. §. 93. ) , von
dem Könige Artaxerres Longimanus die nachgeſuchte Erlaubniß , einen
zweiten Zug von israelitiſchen Stammgenoſſen , welche zur Rückkehr nach
Paläſtina geneigt wären , anführen und auch den Ertrag einer gleichzeitig
bewilligten Sammlung freiwilliger , von ſämmtlichen jüdiſchen Einwoh⸗
nern der babyloniſchen Provinz zu erhebenden Beiſteuer mit ſich fortnehmen
zu dürfen . In dem nämlichen ſchriftlichen Erlaſſe des Königs wurden
die Statthalter der jenſeits des Fluſſes Euphrat liegenden Provinzen an⸗
gewieſen , auf Esdra ' s Forderung unverzüglich 100 Talente Silber , gegen
175 Schäffel Getreide , 50 Eimer Oel und Salz in beliebiger Menge
aus den Reichseinkünften für den Bedarf des regelmäßigen Tempeldienſtes
abzuliefern , und überdieß die am Tempel angeſtellten Prieſter und Leviten
von jeder Steuer freigeſprochen . Esdra bekam zugleich von dem Könige
den Auftrag , nach ſeinem eigenen beſten Ermeſſen Richter und Vorſteher
über das jüdiſche Volk aufzuſtellen , welche je nach Umſtänden die Un⸗
wiſſenden unterrichten , die Widerſpänſtigen aber mit Gefängniß , Ver⸗
mögensconfiscation , Verbannung , ſowie endlich auch mit Hinrichtung ſoll⸗
ten beſtrafen dürfen .

Dieſes Edict des Artaxerres Longimanus iſt nach unſerer , mit Pri⸗deaur und Stolberg genau übereinſtimmenden Auffaſſung zugleich die
anfängliche Erfüllung jener dem Propheten Daniel nach §§. 609 . 610 .
gegebenen göttlichen Offenbarung . Von hier aus gerechnet gehen diedort erwähnten 69 Jahrwochen ſo ziemlich präcis in das Jahr 23 nachChriſti Geburt nach unferer gewöhnlichen Zeitrechnungsepoche , welche aber ,ſoviel wir in Sepp ' s Leben Jeſu nachgewieſen geleſen zu haben uns er⸗



innern , um 7 Jahre ungefähr zu ſpät angeſetzt iſt , ſo daß unſer Heiland

im Jahre 23 unſerer Zeitrechnung 30 Jahre alt , bereits ſein öffentliches

Lehramt antrat . Von dieſem Momente des angetretenen Lehramtes zählt

dann nach unſerer in dieſem Punkte von Prideaux abweichenden , aber

mit Sepp übereinſtimmend gegebenen Auslegung die 70ſte Jahrwoche ,

die aber durch das nach 3½jähriger Dauer des Lehramtes eingetretene

Leiden Chriſti in der Mitte abgebrochen wird . Eine gründlichere Er⸗

örterung dieſer berühmten exegetiſchen Streitfrage glauben wir mit Rück⸗

ſicht auf die bei unſerer Arbeit uns vorgenommene möglichſt eingeſchränkte

Ausdehnung den theologiſchen und chronologiſchen Fachgelehrten überlaſſen

zu dürfen , und erlauben uns nur folgende drei allgemeine Bemerkungen

hinzuzufügen :
1) Das Dercret des Artaxerxes Longimanus als muthmaßlicher Aus⸗

gangspunkt der von Daniel geweisſagten 70 Jahrwochen , empfiehlt ſich

in jeder Beziehung um ſo mehr vor jedem anderen , als die ſpätere Unter⸗

nehmung des Nehemias als eine reine Fortſetzung des von Esdra be⸗

gonnenen Werkes betrachtet werden kann .

2) Die in der Prophezeiung Daniel ' s bezeichnete erſte Periode von

7 Jahrwochen oder 49 Jahren würde ſonach nach unſerer Rechnung bis

in das Jahr der Erſchaffung 3689 , das 15te Regierungsjahr des Darius

Nothus , hineinreichen , demnach ungefähr gerade den Zeitpunkt , in wel⸗

„ der Erbauer der Mauern Jeruſalems , mag geſtor⸗

en ſein.
3) Uebrigens ſetzt unſere Hypotheſe als bereits geſchichtlich erwieſen

voraus , daß derjenige perſiſche König , unter welchem Esdra die Erlaub⸗

niß zur Rückreiſe nach Jeruſalem bekam , nicht Kerxes , wie Fl . Joſephus

und einige ſpätere . angeben , ſondern Artarerxes Longimanus geweſen,

was jedoch nicht allein , ſoviel uns bekannt , heutzutage allgemein ange⸗

nommen wird , ſondern auch durch den einfachen Umſtand von ſelbſt

als nahezu gewiß hervorgeht , daß der erſt im 20ſten Regierungsjahre
ſeines Königes nach Jeruſalem zurückgekehrte Nehemia , der aus ander⸗

weitigen chronologiſchen Urſachen auf keinem Falle Kerxes geweſen ſein

kann , Esdra nicht allein lebend , ſondern noch in voller Manneskraft und

Thätigkeit dortſelbſt antrift . Ein ſpäterer perſiſcher König als Axtaxerxes

Longimanus iſt aber von keinem bisherigen Ausleger unſeres Wiſſens

als der den beiden genannten Männern gemeinſame perſiſche Könit in

Vorſchlag gebracht worden . Vergleiche über die ganze Frage eine ſehr

ausführliche Abhandlung bei Prideaur , Connexion 5. Buch acl ann . 458 ,

und eine kurze , aber überſichtliche bei Stolberg , Religionsgeſchichte 4. Bd.

XIV , 17 - 25 .
§. 665 .

1. Esdra 8, 1 — 20. 24 —30. 3. Esdra 8, 30 —50. 55 — 60.

1426 Familienväter hatte Esdra ungefähr bis zum 21 . März des

nämlichen Jahres 3640 bereits zuſammengebracht , und mit denſelben an

einem Nebenfluſſe des Euphrat ein Lager aufgeſchlagen , als er bei näherer

Muſterung der verſammelten Volksgenoſſen gewahrte , daß außer ihm

ſelber nicht ein einziger Prieſter oder Levite unter der Zahl der vorhaben⸗
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den Rückwanderer befindlich war . Es mußten demnach , da Esdra daran
lag , auch eine hinreichende Zahl von Leviten für die Verſehung des
Tempeldienſtes mitzunehmen , einige in einer benachbarten Stadt anſäſſige
levitiſche Familien durch eine beſondere an ſie abgeſendete Deputation erſt
ausdrücklich zur Betheiligung am Zuge eingeladen werden , eine Maß⸗
regel , welche aber auch einen Zuwachs von nicht weniger als 258 neuen
Prieſter⸗ und Levitenfamilien , alſo im Ganzen das Ergebniß von 1684
Familien , eine Perſonenzahl von wahrſcheinlich mehr als 3000 Seelen
zur Folge hatte . Der Betrag des durch die gleichzeitig erhobene Samm⸗
lung freiwillig beigeſteuerten Tempelſchatzes war 100 Talente in Gold ,
650 Talente in Silber , 20 ſchwere goldene Becher , 100 ſilberne und 2
von ſchönem goldglänzenden Erze gefertigte Vaſen . Dieſelben wurden
zwölf von Esdra auserleſenen Prieſtern zu ſorgfältiger Obhut und ſpä⸗
terer gewiſſenhafter Ueberantwortung an die Vorſteher des Tempelſchatzes
in Jeruſalem anvertraut .

§. 666 .

1. Esdra 7, 7 —10. cp. 8, 31—38 . 3. Esdra 8, 5 —8 . 61 —68 .

Zu größerer Sicherheit auf der Rückreiſe hätte Esdra , wenn er
darum gebeten , von dem Könige wohl auch eine bewaffnete Bedeckung
von Reitern zum Schutze gegen die Nachſtellungen der Räuber erlangen
können . Er ſchämte ſich aber darum zu bitten , wegen der großen Zu⸗
verſichtlichkeit des Tones , mit welchem er nebſt denen , die ſich ſeinem

Bittgeſuche angeſchloſſen , ſich auf den allmächtigen Schutz des Gottes
Israels über Alle , welche ſeinen Offenbarungen gehorchen , berufen hatte .
Statt deſſen ordnete er im Lager der zum Aufbruche gerüſteten Israeliten
ein Faſten an , um den Schutz Gottes für die Reiſe zum Voraus in An⸗
ſpruch zu nehmen . Auch ging dieſelbe ganz glücklich von Statten , indem
ſie , ungefähr den 3. April des gleichen Jahres ihren Weg antretend ,
etwa den 21 . Juli glücklich und wohlbehalten ohne einen weiteren Un⸗
fall in Jeruſalem eintrafen . Am vierten Tage nach ihrer Ankunft wurde
der mitgebrachte Tempelſchatz den dermaligen Bewahrern des Schatzes
ausgehändigt . Hierauf folgte ein für die glückliche Rückkehr abgehaltenes
Dankfeſt , bei welchem für das ganze israelitiſche Volk 12 Kälber als
Bitt⸗ , 12 Ziegenböcke als Sündopfer , außerdem aber 96 Widder und
77 Schafe als Brandopfer geſchlachtet wurden . Bald darauf wurden
auch von den königlichen Statthaltern der Provinz die für den Tempel
bewilligten Beiſteuern pünktlich abgeliefert .

Krafft , heil. Geſchichte. II.
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